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s. Jahrgang. Nr. 47. 20. Nov. 1919.

Schweizer-Schule
Wochenblatt der latholische» Sch«lvereinigungen der Schweiz.

Der „pädagogischen Blätter" 26. Jahrgang.

Sür die
5chriftleitung des Wochenblattes:
I. Troxler, Prof.» Luzern, Billenstr. 14

21.K6 Telephon 2I.6S

Beilagen zur Schweizer-5chnle:

Volksschule — Mittelschule
vie Lehrerin

Druck und Versand durch die Geschäftsstelle
Eberle ck Rickenbach, Einsiede!«.

Jnseratenannahme
durch die Publicita» A.-G., Luzern.

Ja h re » prei » Fr. 8. iO — bet der Post bestellt Fr. 8.70
'

ISHeck IX 0.1S7) lAuîland Portozuschlag>. Preis der S8 mm breiten Colonelzeile 2S Rp.

Inhalt: Unter der Fahne der „neutralen Schule". — Luzerner kantonale Sekundarlehrer.Konferenz. —
Zur LehrerbesoldungSfrage in Graubünden. — Schulnachrichten. — Stellenvermittlung. — Preß-
fonds. — Inserate.

Beilage: Volksschule Nr. 28.

Unter der Fahne der
In einer Betrachtung über den Aus-

gang der Nationalratswahlen bedauert die
Redaktion der „Schweizerischen Lehrer-
zeitung" (Nr. 45 vom 8. Nov.), daß die
großen nationalen Gesichtspunkte bei
der Agitation zu kurz gekommen seien, und
fährt dann fort:

„ Einzig der Aufruf der frei-
sinnig-demokratischen Partei hielt die
Fahne der neutralen Schule hoch, wie
sie Artikel 27 der B.-V. sichert. Wenn
der Hitzkircher Seminardirektor den Be-
stimmungen der Bundesverfassung gegen-
über, dem Kanon getreu, die konfessionelle
Schule fordert, so muß er sich damit noch
etwas gedulden. Die katholisch-konserva-
tive Partei hat sich denn auch gehütet,
die konfessionelle Schule als Losung aus-
zugeben. ."
Dazu ist vorerst festzustellen, daß in dem

Artikel der „Schweizer-Schule", auf den hier
angespielt wird („Sch.-Sch." Nr. 42, „Schul-
politisches"), nicht der Hitzkircher Seminar-
direktor die konfessionelle Schule fordert. Es
handelt sich dort gar nicht um eine persön-
liche Stellung. Dort wird einfach, an Hand
des Wortlautes zweier SchulprogrckMme,
konstatiert, daß das Schulprogramm der
freisinnig-demokratischen Partei der Schweiz!
dem Schulprogramm der katholischen Kirche
in wesentlichen Punkten direkt widerspricht.

„neutralen Schule".
Und es wurde die einfache Schlußfolgerung
nahegelegt, daß man nicht zugleich zum ka-
tholischen und zum freisinnig-demokratischen
Schulprogramme sich bekennen könne, ohne
gegen da» elementarste Gesetz der Logik zu
verstoßen. Ob der Hitzkircher Seminardi-
rektor die konfessionelle Schule fordert, und
in welchem Sinne er sie fordert, und mit
was für Gründen er seine Forderungen
stützen wollte, darüber wird ein andermal
zu reden sein.

Daß die freisinnig-demokratische Partei
der Schweiz, zu deren Schulprogramm sich

die Redaktion der „Schw. Lehrerzeitung"
bekennt, um den Artikel 27 der B.-V. in
besonderer Weise besorgt ist, wird man ihr
nicht verargen. Er ist ja ihr Werk. Er
entstand, als sie noch allein Herr und Mei-
ster war im Schweizerlande. Und er war
eigentlich noch ganz anders gedacht, viel
weniger harmlos als er jetzt aussieht. Daß
er nicht noch bösartiger dreinschaut, daran
ist ja nicht die freisinnig-demokratische Par-
tei schuld, imch nicht die Schweizerische
Lehrerzeitung. Dafür haben andere gesorgt.

Inzwischen haben sich aber die Verhält-
nisse geändert. Die Zeiten der Alleinherr-
Ischaft der freisinnig-demokratischen Partei
lsind vorbei. Und wenn man bei einer Re-
lvision der B.-V. den Artikel 27 wieder
idurchbringen will, so wie er ist oder gar
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